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K I N D E R G A R T E N S A T Z U N G 
 
 
 
Teil A 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3 des Kindertages-
betreuungsgesetzes (KiTaG) hat der Gemeinderat am 27.07.2023 die Satzung über die Anmeldung, 
Platzvergabe und Aufnahme von Kindern in gemeindlichen Tageseinrichtungen beschlossen: 
 
 

Kindergartenordnung 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Arbeit in den Tageseinrichtungen für Kinder in der Gemeinde Nufringen, die die Familien 
ergänzende Erziehung zur Aufgabe und zum Ziel hat, richtet sich nach der folgenden Ordnung, 
die mit Abschluss des Aufnahmevertrags anerkannt wird, und nach den geltenden gesetzlichen Best-
immungen mit den hierzu erlassenen staatlichen und kirchlichen Richtlinien in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 
 
Tageseinrichtungen für Kinder nach dem KiTaG sind Kindergärten, Tageseinrichtungen mit alters-
gemischten Gruppen und Kleinkindbetreuung (Betreuung in Kinderkrippen). 
 
 

§ 2 
Aufnahme 

 
(1) In die Einrichtung können Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt oder 

in Krippen und Einrichtungen mit einer erweiterten Altersmischung jüngere Kinder aufgenommen 
werden, soweit das notwendige Fachpersonal und Plätze vorhanden sind. 
 
Für Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis mit dem letzten Tag der dem Schuleintritt 
vorausgehenden Kindergartenferien. Eine Verlängerung kann bis zu dem Werktag vereinbart 
werden, welcher dem Tag vor der Einschulung vorausgeht. 
 
Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt sind, sollen eine Grundschulförderklasse 
besuchen. Der weitere Besuch eines vom Schulbesuch zurückgestellten Kindes bedarf einer 
neuen Vereinbarung eines Personensorgeberechtigten mit dem Träger der Einrichtung. 
 
 

(2) Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, können die Einrichtung besuchen, 
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wenn ihren besonderen Bedürfnissen innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrichtung Rech-
nung getragen werden kann. 
 

(3) Die Gemeinde Nufringen als Träger legt mit den pädagogischen Mitarbeitern nach Anhörung des 
Elternbeirates die Grundsätze über die Aufnahme der Kinder in die Einrichtung fest. 

 
(4) Jedes Kind muss vor der Aufnahme in die Einrichtung ärztlich untersucht werden. Als ärztliche 

Untersuchung gilt auch die Vorsorgeuntersuchung. Die ärztliche Untersuchung darf nicht länger 
als zwölf Monate vor der Aufnahme in den Kindergarten zurückliegen. 

 

(5) Jedes Kind muss vor der Aufnahme in die Einrichtung einen gültigen und altersentsprechenden 
Maserimpfnachweis vorzeigen. 
 

(6) Darüber hinaus wird vor der Aufnahme des Kindes eine Diphterie-Schutzimpfung dringend emp-
fohlen. Die Schutzimpfung kann beim Staatlichen Gesundheitsamt oder beim Hausarzt erfolgen. 
 

(7) Die Aufnahme erfolgt nach Vorlage der Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung und nach 
Unterzeichnung des Aufnahmebogens und des Aufnahmevertrags. 
 

(8) Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge sowie Ände-
rungen der Anschrift, der privaten und geschäftlichen Telefonnummern der Gemeinde unverzüg-
lich mitzuteilen, um bei plötzlicher Krankheit des Kindes oder anderen Notfällen erreichbar zu sein. 

 
 

§ 3 
Kündigung 

 
(1) Die Personensorgeberechtigten können das Vertragsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen 

zum Monatsende schriftlich kündigen. Diese Kündigung muss auch erfolgen, wenn das Kind wäh-
rend des Kindergartenjahres in die Schule eintritt. 

 
(2) Einer Kündigung bedarf es nicht, wenn das Kind zum Ende des Kindergartenjahres in die Schule 

überwechselt (siehe § 8 Abs. 2). Der Kindergartenträger ist vom Schuleintritt jedoch rechtzeitig zu 
informieren. 

 
(3) Der Träger der Einrichtung kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von vier Wochen zum Mo-

natsende unter Angabe des Grundes schriftlich kündigen. Kündigungsgründe können u. a. sein: 
a) das unentschuldigte Fehlen eines Kindes über einen zusammenhängenden Zeitraum von 

mehr als vier Wochen, 
b) die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten der Personen-

sorgeberechtigten, trotz schriftlicher Abmahnung, 
c) ein Zahlungsrückstand des Elternbeitrages über drei Monate, trotz schriftlicher Mahnung, 
d) nicht ausgeräumte erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen Personensorgeberechtig-

ten und der Einrichtung über das Erziehungskonzept und/oder eine dem Kind angemessene 
Förderung trotz eines vom Träger anberaumten Einigungsgespräches, 

e) der Hauptwohnsitz befindet sich nicht mehr in der Gemeinde Nufringen. 
 
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentliche Kündigung) bleibt hier-
von unberührt. 
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§ 4 
Besuch, Öffnungs- und Schließzeiten, Ferien 

 
(1) Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regelmäßig besucht werden. 
 
(2) Wenn ein Kind die Einrichtung nicht besuchen kann, sind die Leitung oder die pädagogischen 

Fachkräfte der Einrichtung am ersten Fehltag zu benachrichtigen. 
 
(3) Die Einrichtung ist in der Regel von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage, 

Ferien der Einrichtung und der zusätzlichen Schließungszeiten (siehe Abs. 8) geöffnet. Änderun-
gen der Öffnungszeiten bleiben nach Anhörung des Elternbeirates dem Träger vorbehalten. Die 
Öffnungszeiten sind auf der Homepage der Gemeinde Nufringen unter „Kindergärten“ zu finden. 

 
(4) Der Besuch der Einrichtung regelt sich nach der im Aufnahmevertrag vereinbarten Betreuungs-

zeit. Eine Betreuung außerhalb der Betreuungszeit ist durch das Personal nicht gewährleistet. 
 
Nachträgliche Änderungen der im Aufnahmevertrag vereinbarten Betreuungszeiten sind mit einer 
Frist von mindestens vier Wochen zum Quartalsende beim Kindergartenträger schriftlich zu be-
antragen. Dies gilt auch für nachträgliche Änderungen bei der Inanspruchnahme des Mittages-
sensangebots bei den zusammenhängenden erweiterten Öffnungszeiten, der Kleinkindbetreuung 
und der Ganztagesbetreuung. 
 

(5) Es wird gebeten, die Kinder pünktlich und nicht vor den genannten Schließungszeiten abzuholen. 
 

(6) Das Kindergartenjahr beginnt und endet mit dem Ende der Sommerferien in der Einrichtung. Für 
Schulanfänger endet das Betreuungsverhältnis mit dem letzten Tag der dem Schuleintritt voraus-
gehenden Kindergartenferien. Eine Verlängerung kann bis zu dem Werktag vereinbart werden, 
welcher dem Tag vor der Einschulung vorausgeht. 
 

(7) Die Ferien werden vom Träger der Einrichtung nach Anhörung des Elternbeirates unter Berück-
sichtigung der Empfehlung des Trägerverbandes festgelegt. 
 

(8) Zusätzliche Schließungstage können sich für die Einrichtung oder einzelne Gruppen u. a. aus 
folgenden Anlässen ergeben: wegen Krankheit, behördlicher Anordnungen, Verpflichtung zur 
Fortbildung, Fachkräftemangel, betrieblicher Mängel und betrieblicher Veranstaltungen (Personal-
versammlung, Betriebsausflug). Die Personensorgeberechtigten werden hiervon baldmöglichst 
vorab unterrichtet. 

 
 
 

§ 5 
Aufsicht 

 
(1) Die pädagogisch tätigen Mitarbeiter sind während der vereinbarten Betreuungszeit der Einrich-

tung für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 
 

(2) Auf dem Weg zu und von der Einrichtung sind die Personensorgeberechtigten für ihre Kinder 
verantwortlich. Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge dafür, dass ihr Kind 
ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird. 
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(3) Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet mit der Übergabe des Kindes in den 
Räumen der Einrichtung an das dortige Personal und beginnt wieder mit der Übergabe des Kindes 
in die Obhut eines Personensorgeberechtigten bzw. einer von diesen mit der Abholung beauftrag-
ten Person. 
 

(4) Bei gemeinsamen Veranstaltungen (z.B. Feste, Ausflüge) sind die Personensorgeberechtigten 
aufsichtspflichtig, sofern vorher keine andere Absprache über die Wahrnehmung der Aufsicht ge-
troffen wurde. 

 
 

§ 6 
Versicherungen 

 
(1) Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind Kinder aller Altersgruppen gegen 

Unfall versichert (SGB VII) 

 auf dem direkten Weg zu und von der Einrichtung, 

 während des Aufenthaltes in der Einrichtung, 

 während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Grundstückes (Spazier-
gänge, Feste und dergleichen). 

 
Für Kinder ab dem 7. Lebensjahr wird den Personensorgeberechtigten empfohlen, eine Haft-
pflichtversicherung abzuschließen. 
 

(2) Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zu der Einrichtung eintreten und eine ärztliche Behandlung 
zur Folge haben, sind der Einrichtungsleitung oder dem pädagogischen Fachpersonal unverzüg-
lich zu melden, damit die Schadensregulierung eingeleitet werden kann. 
 

(3) Für vom Träger der Einrichtung oder von Mitarbeitern weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
ursachten Verlust, Beschädigungen und Verwechslungen der Garderobe und Ausstattung der Kin-
der wird keine Haftung übernommen. Dies gilt ebenso für mitgebrachte Spielsachen, Fahrräder 
etc.. Den Eltern wird empfohlen, das Eigentum des Kindes mit dessen Namen zu kennzeichnen. 

 
(4) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Personensorgebe-

rechtigten. 
 
 

§ 7 
Regelung in Krankheitsfällen 

 
(1) Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei 

der Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach Krankheit, ist das Infektionsschutzge-
setz (IfSG) maßgebend. 
 

(2) Über diese Regelungen des IfSG sind die Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gemäß § 34 Abs. 
5 S. 2 IfSG zu belehren. Die Belehrung erfolgt durch die Kenntnisnahme eines entsprechenden 
Merkblattes in der Aufnahmemappe. 
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(3) Das IfSG bestimmt u.a., dass ein Kind nicht in den Kindergarten oder andere Gemeinschaftsein-

richtungen gehen darf, wenn 

 es an einer schweren Infektion erkrankt ist, wie z. B. Diphtherie, Cholera, Typhus, Tu-
berkulose und durch EHEC-Bakterien verursachter Brechdurchfall sowie bakterielle Ruhr, 

 eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verläuft bzw. 
verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhaut-
entzündung, Meningokokkeninfektionen, ansteckende Borkenflechte und Hepatitis, und wei-
tere, 

 es unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leidet und die Behandlung noch nicht abge-
schlossen ist, 

 es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Magen-Darm-Erkrankung 
erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht besteht. 

 
Ausscheider von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhrbakterien 
dürfen nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes unter Beachtung der 
vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen die Räume der Einrichtung betreten oder an Veran-
staltungen teilnehmen.  
 

(4) Zur Wiederaufnahme des Kindes kann der Träger eine Bescheinigung des Arztes verlangen, in 
der gemäß § 34 Abs. 1 IfSG bestätigt wird, dass nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der 
Erkrankung oder der Verlausung nicht mehr zu befürchten ist. 
 

(5) Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall oder Fieber u.ä. sind die Kinder eben-
falls zu Hause zu behalten gem. IfSG. 
 

(6) In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medikamente, die eine Einnahme in der Einrich-
tung während der Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftlicher Vereinbarung zwi-
schen Personensorgeberechtigten und den pädagogisch tätigen Mitarbeitern verabreicht. 
 

(7) Leben die personenberechtigten Eltern getrennt und hält sich das Kind mit Einwilligung des einen 
Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil 
auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem das Kind lebt. 

 
 

§ 8 
Kindergartengebühr und Essensgeldpauschale 

 
(1) Für den Besuch der Einrichtung wird eine Kindergartengebühr, für die Inanspruchnahme des 

Mittagessensangebots bei den zusammenhängenden erweiterten Öffnungszeiten, der Kleinkind-
betreuung und der Ganztagesbetreuung eine Essensgeldpauschale erhoben. Die Gebühr und 
die Essensgeldpauschale werden für elf Monate erhoben. Bei elf monatlichen Gebühren und Es-
sensgeldpauschalen entfällt die Zahlungspflicht im letzten Monat des Kindergartenjahres, dies 
ist in der Regel der Monat August. Die Gebühren und Essensgeldpauschalen sind jeweils im 
Voraus bis zum 5. des Monats zu zahlen. 
Die Gebührenregelung kann im Kindergarten oder bei der Gemeindeverwaltung eingesehen wer-
den. Eine Änderung der Gebühren und der Essensgeldpauschale, auch die Umstellung auf ein 
anderes Gebührensystem bzw. die Festsetzung von einkommensbezogenen Gebühren, bleibt 
dem Träger vorbehalten. 
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(2) Die Kindergartengebühr und die Essensgeldpauschale sind eine Beteiligung an den gesamten 

Betriebskosten der Einrichtung und sind deshalb auch während der Ferien, bei vorübergehender 
Schließung (§ 4 Abs. 8), bei längerem Fehlen des Kindes und bis zur Wirksamkeit einer Kündigung 
zu bezahlen. Für Schulanfänger sind die Gebühr und die Essensgeldpauschale bis zum Ende des 
Monats zu bezahlen, in dem die Sommerferien der Einrichtung beginnen. Wurde für Schulanfän-
ger eine Verlängerung des Betreuungsverhältnisses (bspw. bis zur Einschulung) vereinbart, ist 
hierfür die monatliche Essensgeldpauschale anteilig für die vollen Wochen des Zeitraums des 
verlängerten Betreuungsverhältnisses nach den Sommerferien zu bezahlen. Bei Schuleintritt wäh-
rend des Kindergartenjahres sind die Kindergartengebühr und die Essensgeldpauschale bis zur 
Beendigung des Vertragsverhältnisses zu bezahlen. 
 

(3) Sollte es Personensorgeberechtigten trotz öffentlicher Hilfen (Übernahme der Kindergartengebüh-
ren durch das Jugendamt/Sozialamt gemäß dem Kinder- und Jugendhilfegesetz/Sozialgesetz-
buch XII) nicht möglich sein, die Kindergartengebühren und/oder die Essensgeldpauschalen zu 
leisten, können die Gebühr und die Essensgeldpauschale in begründeten Fällen vom Träger er-
mäßigt werden. 

 
 

§ 9 
Elternbeirat 

 
Die Personensorgeberechtigten werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit 
der Einrichtung beteiligt (siehe hierzu die in Anhang 1 angeschlossenen Richtlinien). 
 
 

§ 10 
Datenschutz 

 
(1) Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit der Erziehung, Bildung und Betreu-

ung des Kindes in der Einrichtung erhoben oder verwendet werden, unterliegen den Bestimmun-
gen des Datenschutzes. Der Träger gewährleistet die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften. 
 

(2) Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb der Einrichtung ist nur zulässig, 
wenn eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige schriftliche und zweckbe-
stimmte Einwilligungserklärung der Personensorgeberechtigten vorliegt. 
 

(3) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zur Erstellung der Bildungs- und Entwick-
lungsdokumentation setzt das Einverständnis der Personensorgeberechtigten voraus. Die Ein-
willigung ist schriftlich abzugeben. 
 

(4) Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Druckmedien und/oder im Internet erfolgt nur mit 
schriftlicher Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten. 

 

(5) Informationen zum Datenschutzbeauftragten und Angaben zur Aufsichtsbehörde finden Sie auf 
der Homepage der Gemeinde Nufringen. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
26.06.2023 außer Kraft. 
 
Hinweis  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. 
Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl 
auch später geltend machen, wenn 

 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung verletzt worden sind oder 

 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen 
hat oder 

 vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine 
dritte Person die Verletzung gerügt hat. 

 

Nufringen, 28.07.2023 
 
 
 
Gez. Ingolf Welte 
 
Bürgermeister 
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Anhang 1 
Der Elternbeirat 
 
Auszug aus dem Kindertagesbetreuungsgesetz für Baden-Württemberg (KiTaG)  
in der Fassung vom 19.03.2009: 
 
§ 5 KiTaG lautet: 
 
(1) Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die Erziehungsarbeit und 

stellen den Kontakt zum Elternhaus her. 
(2) Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu Gesamtelternbeiräten zu-

sammenschließen. 
 
Näheres ergibt sich aus den folgenden Richtlinien über Bildung und Aufgaben des Elternbeirates 
(Richtlinien des Kultusministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales über die Bildung 
und die Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes vom 15.03.2008 
(GABl. S. 170)). 
 
 
1. Allgemeines 

 
1.1. Nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes werden an Kindergärten, Tageseinrichtungen mit 

altersgemischten Gruppen und Kinderkrippen (Einrichtungen) Elternbeiräte gebildet. 
 

1.2. Der Elternbeirat bei Einrichtungen ist die Vertretung der Eltern der aufgenommenen Kinder. 
 

1.3. Eltern im Sinne dieser Richtlinien sind auch Erziehungsberechtigte, denen die Sorge für die Per-
son des Kindes anstelle der Eltern zusteht. 

 
 
2. Bildung des Elternbeirats 

 
2.1 Zur Bildung des Elternbeirats werden die Eltern der in die Einrichtung aufgenommenen Kinder 

nach Beginn des Kindergartenjahres vom Träger bzw. einer von ihm beauftragten Person einbe-
rufen. 
 

2.2 Der Elternbeirat besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Eltern jeder Gruppe wählen aus 
ihrer Mitte ein Mitglied und einen Vertreter. 
 

2.3 Das Wahlverfahren bestimmen im Übrigen die Eltern. 
 

2.4 Der Elternbeirat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
 

2.5 Die Amtszeit des Elternbeirats beträgt in der Regel ein Jahr. Bis zur Wahl des neuen Elternbeirats 
führt der bisherige Elternbeirat die Geschäfte weiter. 
 

2.6 Scheiden alle Kinder eines Mitglieds (Vertreters) des Elternbeirats vor Ablauf der Amtszeit aus 
dem Kindergarten aus, endet mit dem Ausscheiden die Mitgliedschaft im Elternbeirat. Endet die 
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Mitgliedschaft aller Mitglieder und Vertreter vor Ablauf der Amtszeit, ist eine Neuwahl vorzuneh-
men. 
 
 

3. Aufgaben des Elternbeirats 
 

3.1 Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Einrichtung zu unterstützen und die 
Zusammenarbeit zwischen Einrichtung, Elternhaus und Träger zu fördern. 
 

3.2 Der Elternbeirat setzt sich dafür ein, dass der Anspruch der Kinder auf Erziehung, Bildung und 
Betreuung in der Einrichtung verwirklicht wird. 
 
Er hat zu diesem Zweck insbesondere 
3.2.1 das Verständnis der Eltern für die Bildungs- und Erziehungsziele der Einrichtung zu we-

cken, 
3.2.2 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern entgegenzunehmen und dem Träger 

oder der Leitung der Einrichtung zu unterbreiten, 
3.2.3 sich beim Träger für eine angemessene Besetzung mit Fachkräften sowie für die sachli-

che und räumliche Ausstattung einzusetzen und 
3.2.4 das Verständnis der Öffentlichkeit für die Arbeit der Einrichtung und ihrer besonderen 

Bedürfnisse zu gewinnen. 
 
 
4. Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und Einrichtung 

 
4.1 Der Elternbeirat arbeitet mit den pädagogischen Kräften, der Leitung und dem Träger der Einrich-

tung zusammen. 
 

4.2 Der Träger sowie die Leitung der Einrichtung beteiligen den Elternbeirat an den Entscheidungen 
in allen wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und Betreuung in der Einrichtung, 
insbesondere soweit sie das pädagogische Konzept, die Organisation und die Betriebskosten be-
treffen. Der Elternbeirat ist insbesondere vor der Regelung der Ferien- und Öffnungszeiten, der 
Festsetzung der Elternbeiträge (hier: Kindergartengebühren) im Rahmen der für den Träger ver-
bindlichen Regelungen, der Festlegung von Grundsätzen über die Aufnahme der Kinder in die 
Einrichtungen sowie vor der Einführung neuer pädagogischer Konzepte zu hören. 

 
 
5. Sitzungen des Elternbeirates 

 
5.1 Der Elternbeirat tritt auf Einladung seiner/seines Vorsitzenden nach Bedarf, jedoch mindestens 

zweimal jährlich zusammen. Der Elternbeirat ist von seinem Vorsitzenden einzuberufen, wenn der 
Träger, mindestens zehn Eltern oder zwei seiner Mitglieder unter Benennung der Besprechungs-
punkte dies verlangen. 
 

5.2 Verlangen die Eltern die Einberufung des Elternbeirats, ist ihnen Gelegenheit zu geben, ihr Anlie-
gen dem Elternbeirat vorzutragen. 
 

5.3 Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung und Ver-
treter des Trägers nach Bedarf eingeladen werden. 
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6. Weitere Bestimmungen 

 
6.1 Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindestens einmal im Jahr über seine Tätigkeit. 

 
6.2 Für den regelmäßigen Austausch zwischen Eltern, Träger und Leitung der Einrichtung ist eine 

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft notwendig. Dabei sind verschiedene Arten von Elternkon-
takten anzustreben. 
 

6.3 Der Träger der Einrichtung soll zusammen mit dem Elternbeirat und nach Anhörung der Leitung 
der Einrichtung den Eltern Gelegenheit geben, Fragen der Elementarerziehung gemeinsam zu 
erörtern. Damit sich die Einrichtungen und Familien bei der Zielbestimmung für die pädagogische 
Arbeit und der Beobachtung und Förderung der kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozesse 
abstimmen können, soll den Eltern Gelegenheit gegeben werden, Fragen der Bildung und Erzie-
hung zu erörtern. Dies erfolgt nach Abstimmung mit dem Träger, dem Elternbeirat und der Leitung 
der Einrichtung. 
 

6.4 Die Elternbeiräte mehrerer Einrichtungen eines Trägers oder auf dem Gebiet einer Gemeinde 
können sich zu einem Gesamtelternbeirat zusammenschließen. 

 
 


